
 
 
Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen 
an kulturelle und sportliche Vereine 
 
Die Gemeinde Kappelrodeck fördert die in ihrem Gebiet ansässigen sporttreibenden 
und kulturellen Vereine nach Maßgabe folgender Richtlinien. 
 
Diese Richtlinien haben das Ziel, eine möglichst gleichmäßige, gerechte und über-
schaubare Förderung der Vereine durch die Gemeinde zu ermöglichen.  
 
Mit dieser Förderung will die Gemeinde einen wirkungsvollen Beitrag dazu leisten, 
dass die Vereine ihre wichtigen und vielfältigen Aufgaben erfüllen können. 
 
Die Zuschüsse der Gemeinde werden nur auf Antrag gewährt, soweit nachstehend 
nichts anderes bestimmt ist und es sich nicht um laufende Zuschüsse (Regelförde-
rung) handelt.  
 
Anträge auf Einzelförderung sind grundsätzlich vor Beginn der Maßnahme bei der 
Gemeinde einzureichen, damit diese im jährlichen Haushaltsplan ihren Niederschlag 
finden. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht, insbesondere auch dann 
nicht, wenn die Aufträge vor Bewilligung der Förderung erteilt werden.  
 
Die Bezuschussung wird wie folgt geregelt: 
 
 

a.) Trachtenbeschaffung – Uniformen für Musikvereine, Gesangvereine, 
Spielmannszug und so weiter 
 
Die Gemeinde übernimmt höchstens 50 % der Kosten für Neuanschaffung 
und Ergänzungen der Hosen, Jacken und Westen. Eine Ersatzbeschaffung 
kann frühestens nach einer Mindestdauer von 10 Jahren gefördert werden. 

 
 

b.) Jugendfreizeit 
 
Für Jugendfreizeiten werden von der Gemeinde pro Tag und Teilnehmer 50 
Cent bezahlt. Das Alter für die Teilnehmer wird auf 18 Jahre beschränkt. Für 
je 10 Teilnehmer können zwei Betreuungspersonen ebenfalls bezuschusst 
werden. 

 
 

c.) Benutzung der Sportstätten  
 
Jeder Verein hat jährlich eine Veranstaltung (gilt nicht für Tanz- und Disko-
veranstaltungen) in der Achertalhalle bzw. Pfarrberghalle frei. Die Betriebs-
kosten Strom, Heizung usw. werden berechnet. Die Benutzung des Ro-
deckstadions erfolgt kostenlos ebenfalls der Trainingsbetrieb in den ge-
meindeeigenen Hallen und Sportplätzen. Die Proberäume der örtlichen Ver-



eine in gemeindeeigenen Gebäuden werden kostenlos zur Verfügung ge-
stellt (Strom/Heizung usw.). 
 

 
d.) Jubiläumszuschuss 

 
Bei Jubiläen erhalten die Vereine von der Gemeinde einen Zuschuss von 
250,- €. Entsprechende Jubiläen sind das 10-jährige, das 25-jährige, das 
50-jährige, das 75-jährige, das 100-jährige, das 125-jährige, usw. Bestehen 
der jeweiligen Vereine. Voraussetzung für den Erhalt des Zuschusses ist, 
dass von den anderen örtlichen Vereinen ein entsprechend gleich hoher Zu-
schuss an den Verein erfolgt. 

 
 

e.) Regelförderung 
 
Die nachstehenden Vereine erhalten folgende jährliche Regelförderung: 
 
Achertäler Eisenbahnverein 122,00 € 
 Altenwerk Waldulm 127,00 € 
 Seniorengemeinschaft Kappelrodeck 306,00 € 
 DLRG Ortsgruppe Kappelrodeck 250,00 € 
 DRK Ortsverein Kappelrodeck-Waldulm 383,00 € 
 Freiwillige Feuerwehr Kappelrodeck 184,00 € 
 Freiwillige Feuerwehr Waldulm 127,00 € 
 Film- und Foto-Club 153,00 € 
 Fußballverein Kappelrodeck-Waldulm 1.533,00 € 
 Katholische Landjugend Waldulm 127,00 € 
 Kirchenchor Waldulm 255,00 € 
 Kneipp-Verein Kappelrodeck 102,00 € 
 MGV-Liederkranz Kappelrodeck 920,00 € 
 MGV Eintracht Waldulm 510,00 € 
 Musikverein Kappelrodeck 2.459,00 € 
 Musikverein Waldulm 2.144,00 € 
 Narrenzunft 1811 690,00 € 
 Obstbauverein Kappelrodeck 51,00 € 
 Obstbauverein Waldulm 51,00 € 
 Schützenverein Rodeck 255,00 € 
 Skiclub Kappelrodeck 306,00 € 
 Spielmanns- und Fanfarenzug Kappelrodeck 1.278,00 € 
 Tennis-Club Kappelrodeck 255,00 € 
 Tennis-Club Kappelrodeck (Wasser) 204,00 € 
 Tischtennisverein Kappelrodeck 153,00 € 
 Trachten- und Volkstanzgruppe 511,00 € 
 Turnverein Kappelrodeck 1.533,00 € 

 
  



 
f.) Mithilfe bei Veranstaltungen 

 
Die Gemeinde gewährt die Mithilfe durch die Mitarbeiter des Bauho-
fes/Wasserversorgung bei verschiedenen Festlichkeiten. So unter anderem 
bei der Fasnachtsabsperrung, Aufhängung der Beleuchtung in der Haupt-
straße, Mithilfe bei der Schwarzwälder Woche, Ausgabe von Tannenbäu-
men, Absperrmaßnahmen bei verschiedenen Festlichkeiten, Mithilfe bei der 
Aufhängung der Weihnachtsbeleuchtung usw. Die Kosten hierfür werden in-
tern bei den verschiedenen Ausgabegruppen des Haushaltsplanes verrech-
net. 
 
 
Kappelrodeck, den 10.12.2012 

 
 
  
 
 

Stefan Hattenbach 
Bürgermeister 


